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A bsolut in 1000 ha L N F  in Prozenten
K ategorie 1951 1953 1954 1955 1956 1957 1951 1953 1954 1955 1956 1957

Volkseigene G üter (VEG) 192,6 247,9 280,1 283,5 286,4 296,6 2,9 3,8 4,3 4,4 4,4 4,6
sonstige volkseigene u.
örtl. Landw .-B etr. (ÖLB) 206,6 546,8 481,5 283,2 236,1 269,9 3,2 8,4 7,4 4,4 3,6 4,2
Produktionsgenossenschaften
(LPG) — 900,0 833,7 1204,0 1461,5 1561,8 — 13,8 12,8 18,6 22,6 24,2
Sozialistischer Sektor 399,2 1694,7 1595,3 1770,7 1984,0 2138,3 6,1 26,0 24,5 27,4 30,6 33,0
P riv a te r Sektor 6148,8 4816,6 4901,9 4705,4 4495,7 4337,2 93,9 74,0 75,5 72,6 69,4 67,0
Gesam te Nutzfläche 6548,0 6511,3 6497,2 6476,1 6479,7 6465,5 100 100 100 100 100 100*)

*) Vgl. A nm erkung des Dokumentes 308.

Das SED-Regime m ußte feststellen, daß die Bauern 
nicht bereit waren, f r e i w i l l i g  einer Genossenschaft 
beizutreten. Anfang 195lf übte es deshalb wieder einen 
stärkeren Druck auf die Privatbauern aus, der sich aber 
erst 1955 auszuwirken begann. Um die Privatbauern  
zum E intritt gefügig zu machen, wurde die Differen

zierung der Sollablieferung von pflanzlichen und tie
rischen Produkten zu Ungunsten der Privatbauern m it 
über 15 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche durchgeführt. 
Wie aus dem Dokument 311 ersichtlich, haben die Ver
günstigungen der LPG in der Sollablieferung noch heute 
volle Gültigkeit.
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E rs te  D urchführungsbestim m ung zur V erordnung über 
die Pflichtablieferung und den A ufkauf landw irtschaft

licher Erzeugnisse 
vom 2. Dezember 1953 

(GBl. der DDR N r. 127 v. 4. Dezember 1953)

§ 18
E rm ittlung  der D urchschnitts- und Ablieferungsnorm en
(1) N ach genauer E rm ittlung  der veranlagungspflich
tigen Flächen fü r  pflanzliche und tierische Erzeugnisse 
sind auf Grund der erm äßigten  Ablieferungsm engen 
nach der V erordnung vom 25. Juni 1953 über Erleich
terungen in der Pflichtablieferung und zur weiteren 
Entw icklung der bäuerlichen W irtschaften  (GBl. S. 821) 
von den R äten  der Kreise fü r  die Gemeinden die Durch
schnittsnorm en der einzelnen B etriebsgrößengruppen 
und danach von den R äten  der Gemeinden die Abliefe

rungsnorm en der Betriebe fü r  Getreide, H ülsenfrüchte, 
Ölsaaten, Kartoffeln, Schlachtvieh, Milch und E ier zu 
errechnen.
(2) Bei den Gemeinden, in denen auf Grund der in 
Abs. 1 erw ähnten E rm äßigungen fü r  höhere B etriebs
größengruppen niedrigere D urchschnittsnorm en als fü r 
vorhergehende G rößengruppen entstanden sind, haben 
die R äte der Kreise un te r Beteiligung von Differen
zierungskom m issionen die Norm en so zu korrigieren, 
daß die D urchschnittsnorm en der oberen Betriebs
größen die der unteren  n icht unterschreiten. Eine Sen
kung der P lanm engen is t bei dieser K orrek tu r nicht 
zulässig.
B e i s p i e l  :
Gemeinde A

D urchschnittsnorm en, die sich au f Grund der E r
m äßigung ergeben:

B etriebsgruppengrößen: 1—2 2—5 5—10 10—15 15— 20 20—35 35—50 üb. 50 ha

dz je  ha
notwendige K orrek turen

4,5 6,5 10,5 13,2 16,5 19,5 19,—
19,6

20,5

(3) Ausnahm en, daß die D urchschnittsnorm en einer § 19
höheren Betriebsgrößengruppe un te r die der voran
gehenden Gruppen festgelegt werden, sind zugelassen, 
wenn innerhalb einer Gemeinde und in einer Betriebs
größengruppe nur eine oder zwei besonders leistungs
schwache W irtschaften  vorhanden sind.
(4) Des w eiteren können die D urchschnittsnorm en nur 
in A usnahm efällen korrig iert werden, z. B. dort, wo 
bisher keine Ü bereinstim m ung an den K reisgrenzen er
reicht wurde. Durch solche K orrekturen der Durch
schnittsnorm en d arf in den P lanm engen keine Änderung 
eintreten. D er Ausgleich soll jedoch nach M öglichkeit 
bei den angrenzenden Gemeinden des N achbarkreises 
m it niedrigeren D urchschnittsnorm en gefunden werden.
(5) Die Vorschläge über die vorzunehm enden K orrek
tu ren  sind von den R äten  der Kreise (S täd te) m it einer 
Berechnung der vorläufigen Planm engen dem R a t des 
Bezirkes zu r B estätigung vorzulegen.

V eranlagungsvorschlag fü r  den einzelnen Betrieb
(1) Die von den R äten  der Kreise erm ittelten  D urch
schnittsnorm en nach B estätigung der K orrekturen 
w erden den R äten  der Gemeinden zur A usarbeitung 
der V eranlagungsvorschläge nach § 10 der V erordnung 
übergeben.
(2) Die R äte  der Gemeinden arbeiten  m it Hilfe von 

Differenzierungskommissionen un ter unbedingter E inhal
tung  der ihnen übergebenen D urchschnittsnorm en die 
V eranlagungsvorschläge fü r  die einzelnen Betriebe aus.

Beispiel:
(Getreidever an lagung)

Die D urchschnittsnorm  w urde fü r  die Gemeinde in  der 
B etriebsgrößengruppe 10—15 ha korrig iert und m it 12,3 
dz je  ha Getreide festgelegt.
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